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KLÄRUNG VON GRUNDSATZFRAGEN 
FÜR DIE BÜNDELUNG VON ÜBER-
TRAGUNGSLEITUNGEN MIT NATIONAL-
STRASSEN UND EISENBAHNSTRECKEN
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AUSGANGSLAGE SOMMER 2017
Bündelung der Infrastrukturen kann zum Landschafts-
schutz und haushälterischer Bodennutzung beitragen.

Fragen bezüglich Bautechnik, Betrieb, Sicherheit, 
Bewilligung, Finanzierung und Haftung sind 
offen/unklar und stellen ein Hemmnis dar.   

GS UVEK erteilt BFE im Juni 2017 Auftrag für Klärung 
Rahmenbedingungen unter Einbezug und Mitwirkung 
Bundesämter UVEK.   

Es fehlen Instrumente für das rechtzeitige Erkennen 
von Bündelungspotential und Prozesse für die 
bundesinterne Koordination von Vorhaben.
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BÜNDELUNGSVORHABEN
STRASSE/STROM -> BEISPIEL  

2. Röhre Gotthard Strassentunnel (17km)

Werkleitungskanal (WELK) 
für Höchstspannungskabel 
220/380-kV 

© ASTRA, 2018
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DEFINITION BÜNDELUNG

Bündelung von Infrastrukturen: Nähe mehrerer Infrastrukturen, die 
aber räumlich getrennt sind. 

Multifunktionale Nutzung: Ein Nationalstrassen- oder Bahnareal 
wird mehrfach genutzt, d.h. das selbe Areal beherbergt mindestens 
eine weitere Infrastruktur («Sonderfall einer Bündelung»).

Bündelung

Multifunktionale Nutzung
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CHANCEN/RISIKEN DER BÜNDEL-
UNG VON INFRASTRUKTUREN 
Vorteile 
 Landschaftsschutz

 Haushälterische 
Bodennutzung

 Erfüllung Gesell-
schaftliches Anliegen

Nachteile 
 Erhöhung Komplexität 

und Schnittstellen
 Gegenseitige 

Beeinflussung 
 Höhere Risiken durch  

höhere Schäden

Stossrichtung
Klärung Anforderungen und Verringerung gegenseitige 
Beeinflussung (Betrieb, Unterhalt, Ereignisfall)   
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN  

Prinzip der Bündelung von Infrastrukturen stimmt 
mit den Zielen und Planungsgrundsätzen des 
Raumplanungsgesetzes (RPG) überein: 

 Gemäss Art. 1 Abs. 1 RPG gilt: «Bund, Kantone und 
Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden
haushälterisch genutzt […] wird. Sie stimmen ihre 
raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab […]». 

 Weiter gilt gemäss Art. 2 Absatz 1 Buchstabe d RPV: 
«[…] prüfen die Behörden bei der Planung 
raumwirksamer Tätigkeiten insbesondere, […] welche 
Möglichkeiten bestehen, den Boden haushälterisch und 
umweltschonend zu nutzen […]» 
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INVOLVIERTE ORGANISATIONEN

© ARE, 2017
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ZUORDNUNG FRAGEN / GEFÄSSE
1. Anforderungen bez. 

Bautechnik, Betrieb 

2. Bewilligungsverfahren 

4. Haftungsfragen

5. Finanzierung

UVEK-Studie durch EBP/Axpo mit ext. 
Begleitgruppe (ARE, ASTRA, BAV, BFE, 
ESTI, Swissgrid, SBB) unter Leitung BFE
-> Beilage 1 UVEK-Studie 

Ggf. Gutachten in Auftrag geben 
durch Akteure (u.a. Swissgrid)

Tragung Mehrkosten Bündelung
grundsätzlich verursachergerecht
-> Finanzierung projektspez. 

6. Potentialanalyse und 
Prozesse UVEK 

Klärung Prozesse innerhalb Bund
und Potentialanalyse
-> Absichtserklärung UVEK 

3. Sicherheit, Risiken -> Beilage 2 UVEK-Studie 
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ERKENNTNISSE UVEK-STUDIE 
BAULICHE ANORDNUNG [1/7] 
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ERKENNTNISSE UVEK-STUDIE 
BAULICHE ANORDNUNG [2/7] 
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ERKENNTNISSE UVEK-STUDIE 
MACHBARKEIT [3/7] 

 Unter Einhaltung der ermittelten Anforderungen ist
die Bündelung von 380/220 kV-Leitungen des 
Übertragungsnetzes (50 Hz) mit Nationalstrassen und 
Eisenbahnstrecken technisch machbar. 

 Es gibt verschiedene bauliche Anordnungen der 
Übertragungsleitungen zu den Trägerinfrastrukturen 
(Strasse, Bahn), welche unterschiedliche Eignungen 
für eine Bündelung aufweisen. 

 Realisierung nur denkbar, wenn beide Infrastrukturen 
gleichzeitig neu gebaut oder Trägerinfrastruktur einer 
Gesamtsanierung unterzogen wird. Ausnahme: 
Kabelrohrblock ausserhalb Fahrbahn/Pannenstreifen.
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ERKENNTNISSE UVEK-STUDIE 
RISIKOVERÄNDERUNG [4/7] 
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ERGEBNISSE ZU VERFAHRENS-
FRAGEN [5/7]

 Auf Stufe Sachplanung fehlen Instrumente für Erkennen 
Bündelungspotential und Prozesse für Koordination.

 Im PGV sind die Leitbehörden bei Bündelungsprojekten:
o UVEK bei Bündelung Nationalstrasse mit UL 
o BAV bei Bündelung Eisenbahn mit UL  
o ESTI und ggf. BFE sind als Fachbehörde anzuhören

 Sequentielle Genehmigung kann zweckmässig sein, 
jedoch müssen im AP alle Aspekte wie etwa NIS, 
Kühlung/Lüftung, Kabeleinzug, Zulaufstrecke, usw. 
vertieft untersucht und dargelegt werden:
-> keine Einschränkung spätere Nutzung
-> Wahrung rechtliches Gehörs Dritter
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ERKENNTNISSE UVEK-STUDIE 
BEISPIEL MERKBLATT [6/7] 
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ERKENNTNISSE UVEK-STUDIE
PLANUNGSABLAUF [7/7] 
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ABSICHTSERKLÄRUNG UVEK VOM 
16. MAI 2019 – ZIELE

 Möglichkeiten zur Bündelung der Infrastrukturen sollen 
zukünftig vertieft untersucht und soweit zweckmässig 
umgesetzt werden. 

 Mit rechtzeitiger Erkennung und Entwicklung von 
Bündelungsmöglichkeiten sowie abgestimmter Planung 
sollen sinnvolle Bündelungsvorhaben unterstützt und 
potentiellen Verzögerungen vorgebeugt werden.

 Unterzeichnung durch Direktionen von ARE, ASTRA, 
BAV, BFE und GS UVEK
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ABSICHTSERKLÄRUNG UVEK VOM 
16. MAI 2019 - INHALTE

1. Periodische geografische Potentialanalyse.
2. Unter Leitung ARE wird Ausschuss oder AG innerhalb 

Ausschuss Sachplanung ROK gebildet.
3. Werden Bündelungsmöglichkeiten erkannt, dann 

veranlasst BFE in Abstimmung mit Behörde der 
Trägerinfrastruktur bei Swissgrid Machbarkeitsstudie.

4. Ist Machbarkeit gegeben sorgen Bundesbehörden, 
dass Planung Bündelungsprojekt vorangetrieben wird. 

5. Mehrkosten Bündelung sind grundsätzlich 
verursachergerecht zu tragen. 
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INFORMATIONEN ZUM THEMA

 Alle Informationen und Dokumente zum Thema 
Bündelung Infrastrukturen finden Sie auf der 
folgenden BFE Webseite: 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgu
ng/stromversorgung/stromnetze/buendelung-
infrastrukturen.html
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BESTEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT

 Haben Sie Fragen 
oder Bemerkungen?


